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VERFAHRENSVERMERKE 
 

1. Der Stadtrat hat in der Sitzung vom ....................... gemäß §2 Abs.1 BauGB die Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Grünordnungsplan beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde am ............................. ortsüblich bekannt gemacht. 
 
 

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß §3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und 
Anhörung für den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Grünordnungsplan in 
der Fassung vom .............................. hat in der Zeit vom ................................ bis 
................................ stattgefunden. 
 
 

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §4 
Abs.1 BauGB für den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit 
Grünordnungsplan in der Fassung vom ............................ hat in der Zeit vom 
.................................. bis .................................. stattgefunden. 
 
 

4. Zu dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Grünordnungsplan in der Fassung 
vom ................................ wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§4 Abs.2 BauGB in der Zeit vom ................................ bis ............................... beteiligt. 
 
 

5. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Grünordnungsplan in der Fassung 
vom ................................... wurde mit der Begründung gemäß §3 Abs.2 BauGB in der Zeit vom 
.................................... bis ................................... öffentlich ausgelegt. 
 
 

6. Die Stadt hat mit Beschluss des Stadtrats vom .................................... den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan mit Grünordnungsplan gemäß §10 Abs.1 BauGB in der Fassung vom 
................................ als Satzung beschlossen. 
 
Freystadt, den ....................................... 
 
 
........................................................................................................................ 
1. Bürgermeister 

 
 
 

7. Nach Abschluss des Planaufstellungsverfahrens ausgefertigt. 
 

 Freystadt, den ....................................... 
 
 
........................................................................................................................ 
1. Bürgermeister 

 
 

8. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Grünordnungsplan wurde am .................................... 
gemäß §10 Abs.3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit 
Grünordnungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des §44 Abs.3 Satz 1 und 2 
sowie Abs.4 BauGB und die §§214 und 215 BauGB wird hingewiesen. 
 

  
Freystadt, den ....................................... 
 
 
........................................................................................................................ 
1. Bürgermeister 

 
 

III. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
 

1. Art der Baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, §11 BauNVO) 
 

1.1 Die Art der baulichen Nutzung wird entsprechend der BauNVO § 11 Abs. 2 als „Sonstiges Sondergebiet (SO) 
Fläche für die Nutzung „Photovoltaik“ (PV) mit der Zweckbestimmung Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer 
Energien festgesetzt. 
Zulässig sind Photovoltaikanlagen und hierfür betriebsbedingte Gebäude, die für den technischen Betrieb 
einer Photovoltaikanlage erforderlich sind, insbesondere Anlagen zur Erzeugung, Umwandlung, 
Speicherung und Abgabe elektrischer Energie. 
 
 
 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB) 
 

2.1 Zulässige Grundflächenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNV) 
GRZ = 0,7 
 

2.2 Zulässig ist die Errichtung von Solarmodulreihen bis zu einer max. zulässigen Anlagenhöhe von 3,5 m über 
Gelände.  
 

2.3 Zulässig sind Anlagen zur Erzeugung, Umwandlung, Speicherung und Abgabe elektrischer Energie, die für 
den technischen Betrieb einer Photovoltaikanlage erforderlich sind. Die Maximalhöhe darf 3,0 m nicht 
überschreiten.  
Für notwendige Betriebsgebäude und ein Gebäude für Wartungs- und Pflegeutensilien ist eine 
Gesamtgrundfläche von max. 70 m² innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.  
 
 
 

3. Örtliche Bauvorschriften (Art.81 BayBO) 
 

3.1 Gestaltung baulicher Anlagen 
 
Die Modultische sind mit Ramm-, Schraub- oder Bohrfundamenten aus Metall zu verankern. Sollten 
Gründungsprobleme vorliegen, können bedarfsorientierte Fundamente (Punkt- oder Streifenfundamente) 
eingesetzt werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 

Als Dachform für Nebengebäude sind nur Flachdächer oder Satteldächer mit Neigung bis 30° zulässig.  
Die Außenwände sowie Dächer von Gebäuden sind mit gedeckten Farben oder weiß bzw. grau gestrichen, 
auszuführen.  
 
Das Grundstück ist plangemäß einzuzäunen. Die max. Zaunhöhe beträgt 2,50 m über Gelände. Der Zaun 
darf einen Übersteigschutz von max. 15 cm aufweisen.  
Geschlossene Einfriedungen sowie Zaunsockel sind nicht zulässig. Der Abstand zwischen Boden und 
Zaunfeld muss min. 15 cm betragen. 
 
Die PV- Anlage darf mit optisch-elektronischen Einrichtungen überwacht werden, sofern keine Anhaltspunkte 
bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen. Die Masten dieser Einrichtungen 
dürfen eine maximale Höhe von 8 m haben und müssen sich innerhalb der Baugrenze befinden. 
 
Werbeanlagen sind bis zu einer maximalen Fläche von 5 m² am Zaun im Zufahrtsbereich zulässig. 
 
 
Gestaltung des Geländes 
 
Die Geländeoberkante darf um maximal 10 cm verändert werden. 

  

4. Wasserwirtschaft (§9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) 
 

4.1 Sämtliches im Sondergebiet anfallendes unverschmutztes Oberflächenwasser ist auf dem jeweiligen 
Grundstück zu entsorgen. Das an den Modulflächen ablaufende Regenwasser ist an Ort und Stelle dem 
Oberboden zum Versickern zuzuführen. 
 
Sofern eine Gründung in der wassergesättigten Zone oder im Grundwasserschwankungsbereich erfolgt, sind 
für die Errichtung der Module Schraub- oder Rammfundamente aus nicht verzinkten Materialien zu 
verwenden. 
 
Für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (z.B. Öle im Bereich von Trafos und Wechselrichtern) 
sind die einschlägigen Vorschriften der Anlagenverordnung – AwSV – zu beachten. Die Verwendung von 
Chemikalien zur Modulreinigung ist unzulässig. 

 
 

5. Zeitliche Befristung der Nutzung (§9 Abs. 2 Satz 1 BauGB) 
 

5.1 Die Nutzung des Sondergebietes für die Photovoltaik-Freiflächenanlage „Solarpark Höfen" ist nur zulässig, 
solange die Stromerzeugung aufrechterhalten wird. Wird die Stromerzeugung dauerhaft aufgegeben, so ist 
spätestens 1 Jahr danach die Anlage vollständig zurückzubauen. Nach Beendigung der Nutzung als 
Photovoltaik-Freiflächenanlage soll die Fläche anschließend wieder uneingeschränkt landwirtschaftlich 
genutzt werden.  

 
6. Grünordnung (§9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 25 BauGB) 

 
6.1 Die Bodenversiegelung ist auf das unumgängliche Maß zu beschränken. Wege sind sickerfähig anzulegen. 

 
6.2 Einsaat und Pflege von Grünflächen 
 Die Wiesenflächen sind mit min. 40 % krautigen Blühpflanzen anzulegen. Sie sind mit standortgemäßem, 

gebietseigenem Saatgut oder alternativ mit Heudrusch aus geeigneten, lokalen, artenreichen Wiesen 
anzusäen. Die Mahd erfolgt zweimal jährlich, erster Schnitt im Juni, zweiter Schnitt im Spätsommer.  
Alternativ ist eine Beweidung mit kurzer Stoßbeweidung im Frühsommer und einer zweiten im Spätsommer 
zulässig. Düngung, die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln sowie Mulchen sind unzulässig.  
 

6.3 Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich 
 
 
 
 
 
 
A1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durch die Gestaltung der baulichen Anlagen entsteht ein Eingriff, der in geeignetem Maße auszugleichen 
ist. Die Anlage der Ausgleichsflächen hat spätestens im Folgejahr der Erschließungsmaßnahmen bzw. der 
Herstellung der baulichen Anlagen zu erfolgen.  
 
Interne Ausgleichsfläche (Flur Nr. 326, Gemarkung Forchheim) 
 
Heckenpflanzung 
In den gekennzeichneten Flächen ist eine dreireihige Heckenpflanzung (gemäß Artenliste 6.4 - Sträucher) 
auszuführen. Der Pflanzabstand der Heckenpflanzung beträgt 1,5 x 1,5 m. Zwischen Hecke und 
Grundstücksgrenze ist ein min. zwei Meter breiter Grünstreifen auszubilden. Es sind gebietseigene Pflanzen 
zu verwenden. Die Grünstreifen sind als artenreiches Extensivgrünland auszubilden (siehe 6.2). 
Die Gehölze sind fachgerecht zu pflanzen und zu pflegen. „Auf den Stock setzen“ im Rahmen der 
naturschutzfachlichen Bestimmungen ist im Abstand von mindestens 7 Jahren zulässig. 
 
Ausgangszustand:  

- Acker (A11 nach BayKompV) 
- Intensivgrünland (G11 nach BayKompV) 
- Mäßig extensiv genutztes Grünland (G211 nach BayKompV) 

 
Entwicklungsziel: 

- Mesophile Gebüsche / Hecken (B112 nach BayKompV) 
-  

Zielerreichung: 10 Jahre   
  
 
A2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Streuobstwiese 
In den gekennzeichneten Bereichen sind Streuobstbäume gem. Planzeichnung als Hochstämme bzw. als 
Niederstämme (gemäß Artenliste 6.4) im Abstand von 10 m zu pflanzen. Die Gehölze sind fachgerecht zu 
pflanzen und zu pflegen. 
Unter den Streuobstbäumen ist artenreiches Extensivgrünland auszubilden (siehe 6.2).  
 
Ausgangszustand:  

- Acker (A11 nach BayKompV) 
- Intensivgrünland (G11 nach BayKompV) 
- Mäßig extensiv genutztes Grünland (G211 nach BayKompV) 

 
Entwicklungsziel. 

- Streuobstbestände im Komplex mit artenreichem Extensivgrünland (B441 nach BayKompV) 
 
Zielerreichung:  >25 Jahre 
 
 
 

  

6.4 Artenliste (Gehölze) 
 

 Streuobstbäume: 
Apfel 

- Baumann 
- Bohnapfel 
- Kaiser Wilhelm 
- Roter Eiser 
- Winterrambour 

Birne 
- Madame Verté 
- Neue Poiteau 

Kirsche 
- Große Prinzessinkirsche 
- Werdersche Braune 
- Hedelfinger Riesenkirsche 

 
Sträucher: 

- Ligustrum vulgare          (Liguster) 
- Prunus spinosa              (Schlehe) 
- Vibrunum lantana           (Wolliger Schneeball) 
- Cornus sanguinea          (Hartiegel) 
- Rhamnus cathartica       (Kreuzdorn) 
- Crataegus monogyna     (Weißdorn) 
- Rosa canina                   (Hundsrose) 
- Euonymus europaeus    (Gewöhnliches Pfaffenhütchen) 

 
 

Externe Ausgleichsfläche  
Der externe Ausgleich erfolgt auf der Fläche Flur Nr. 504, Stadt Freystadt, Gemarkung Höfen  
(grüne Schraffur.) 
 

 
Ausgangszustand: Intensiv bewirtschafteter Acker (A11 nach BayKompV) 
 
Entwicklungsziel: Artenreiches Extensivgrünland (G212 - GU651L nach BayKompV) 
 
Zielerreichung: 10 Jahre 
Herstellung:  
Umwandlung in Extensivgrünland durch Einsaat von autochthonem Saatgut  
Qualität: Regiosaatgut, krautige Blühpflanzen mind. 40 %, Mischung HK 12 Fränkisches Hügelland 
Pflege: zweischürige Mahd – erster Schnitt Anfang Juni, 2. Schnitt im Spätsommer,  
jeweils mit Abtransport des Mähguts.  

8,0 m

2.776 m²

504

326

Ausgleichsf läche extern

 
 

  
 

IV. TEXTLICHE HINWEISE 
 
 

1 Denkmalschutz 
 Es wird auf die Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere 

Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG verwiesen. 
Art. 8 Abs. 1 BayDSchG 
Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder 
dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der 
Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt 
haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu 
dem Fund geführt haben, auf Grund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den 
Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 
Art. 8 Abs. 2 BayDSchG 
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige 
unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt 
oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 
 

2 Nachbarschaftsrecht 
 Die Regelungen des AGBGB Art. 47 bis 50 sind bei allen Baum- und Strauchpflanzungen zu beachten. 

Geltende Abstände zu benachbarten Grundstücken sind einzuhalten. 
 

3 Immissionsschutz 
 Die Photovoltaikanlage ist so zu errichten und zu betreiben, dass keine Belästigung durch Lichtimmissionen 

(z. B. Blendwirkung) auftreten. Es ist darauf zu achten, dass der vorgesehene Standort für die zu errichtende 
Trafostation so festgelegt wird, dass die in Anhang 2 der 26. BlmSchV vorgegebenen Grenzwerte für die 
elektrische Feldstärke und die magnetische Flussdichte an den nächstgelegenen Immissionsorten nicht 
überschritten werden. 
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Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

I. PLANLICHE FESTSETZUNGEN

"Sondergebiet Freif lächenphotovoltaik" gem. §11 Abs. 2 BauNVO mit
- Photovoltaikmodulen
- Trafostation / Wechselrichter / Batteriespeicher / Übergabestation

Nutzungsschablone
1.  Art der baulichen Nutzung
2. max. zulässige Grundf lächenzahl (GRZ)

Baugrenze

Zufahrt

1.

2.1

3.1

4.1

5.1

2. Art der baulichen Nutzung (§9 Abs.1 BauGB, §11 BauNVO)

3. Maß der baulichen Nutzung (§9 Abs.1 Nr. 1 BauGB, §16 BauNVO)

4. Baugrenzen (§9 Abs.1 Nr. 2 BauGB, §22 und §23 BauNVO)

5 Verkehrsf lächen (§9 Abs.1 Nr. 11 BauGB)

Hecke, dreireihig zu pf lanzen nach Artenliste

Streuobstbäume als Hochstämme, zu pf lanzen nach Artenliste

7.1

7.2

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
    zur Pf lege und zur Entwicklung von Natur und Landschaf t (§9 Abs.1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Entwicklung von artenreichem Extensivgrünland7.4

Interne Ausgleichsf läche

innerbetrieblicher Pf legeweg

7.5

7.6

Einf r iedung durch Zaun6.1

6. sonstige Planzeichen

II. PLANLICHE HINWEISE

Flurstücksnummer8.1

8. Nachrichtiliche Übernahme

Flurstücksgrenze8.2

Landschaf tsschutzgebiet
"Schutzzone im Naturpark Altmühltal" LSG-BAY-158.4

8.5

Höhenschichtlinien8.3

Bemaßung

Streuobstbäume als Niederstämme, zu pf lanzen nach Artenliste7.3

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen8.6

unterirdisch

Fahrbahnkante Kreisstraße NM5

Zufahrt

Sichtfeld

Bauverbotszone 15  m
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A. Planzeichnung

B
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Entsprechend § 12  Abs. 3 BauGB wird der Vorhaben- und Erschließungsplan
(in Anlage E) Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans.


